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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1987

Norm

VermG §52 Z3

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 52 Z 3 VermG soll vermeiden, daß im Zuge der Ersichtlichmachung der Benützungsabschnitte die

Beibehaltung der Grundstücke des Grundsteuerkatasters innerhalb eines Eigentumskomplexes zu unübersichtlichen

Darstellungen in der Katastralmappe führt. Die aus den ehemaligen Kulturgattungen entstandenen Abgrenzungen der

Grundstücke des Grundsteuerkatasters sollen daher mittels eines einfachen Verfahrens den vorwiegend mittels

Luftbildauswertung ermittelten Abgrenzungen der Benützungsarten angeglichen werden.
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